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Ergänzung Nr. 1 zum Anschlussvertrag an die regionale Kadaver-Annahmestelle der ARA Fehr-
altorf-Russikon, welcher durch die Betriebskommission des Zweckverbandes ARA Fehraltorf Rus-
sikon am 11. März 2010 genehmigt wurde.

l . Festlegung des Zinssatzes

In Art. 9 des Anschlussvertrages verpflichten sich die Anschlussgemeinden, neben den Betriebs-
und Unterhaltskosten ouch die Amortisations- und Verzinsungskosten für die anfänglichen wie
ouch für später notwendig werdende lnvestitionen zu bezahlen. Im Anschlussvertrag wurden keine
Zinssätze festgehalten.

Ab dem Jahr 2020 kommt der Referenzzinssatz des Bundesamtes für Wohnungswesen (BWO) zur
Anwendung. Der anzuwendende Zinssatz ist jährlich bei den Abschlussarbeiten zu überprüfen. Zur
Anwendung im jeweils abzuschliessenden Rechnungsjahr kommt der ab März des Rechnungsjah-
res gültige Referenzzinssatz. Für den Abschluss der Rechnungsjahres 2020 beträgt der anzuwen-
dende Zinssatz demnach 1.25 % (Zinssatz gültig ab 03.03.2020).

11. Modali tät der Verzinsung

Der Zins wird berechnet auf dem Anfangsbestand des jeweiligen Rechnungsjahres.

111. Veränderung der Verhältnisse

Verändern sich die Verhältnisse in Zukunft grundlegend und in nicht voraussehbarer Weise derart,
class der Referenzzinssatz keine angemessene Grundlage für die Verzinsung mehr darstellt, ist jede
Partei jederzeit befugt, die Aufnahme von Verhandlungen über eine Neufestsetzung des Zinssatzes
zu verlangen.

IV. Gültigkeit des Anschlussvertrages

Diese Ergänzung zum Anschlussvertrag tritt rückwirkend ab 1.1.2020 in Kraft. Der Anschlussvertrag
bleibt unverändert gültig.

Die Ergänzung wird im Doppel ausgefertigt und unterzeichnet.

Für die Betriebskommission des Zweckverbandes ARA Fehraltorf-Russikon:

Fehraltorf, 14. Dezember 2020

Fritz Schmid
Präsident

Anschlussgemeinde:
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